
Söss Art. ».

des Departements - er Fulda.

24- Stück.
Cassel den Jurms 1808.

Präfectur-Verfügungen. ^

l) Der Staatsrath, Präsect beS Fulda - Departements
erwägend, daß es sowohl die in jedem Stücke zu beobachtende Ordnung erfordert, als es
nothwendig ist, um die Präfectur von der Richtigkeit der bey ihr einkommenden Schriften zu
überzeugen, oaß eine jede Supplik, Gesuch, Antrag u. s. w. von demjenigen, welcher de»
Bortrag eingiedt, eigenhändig unterschrieben werde, beschließt wie folgt:

Art. r. Die Unterschriften der bey der Präfectur einzugebenden Vorträge: , der in rnbr»

benannte Supplicant, sollen nicht weiter statt finde», sondern ein« jede Schrift soll von dem
Supplicanten mit seinem ganzen Vor» und Zunamen unterschrieben werden.

SnppUeirt eine ganze Gemeinde, so muß der Maire derselben di« Schrift unterschreibe».
Wer Schreibens unerfahren ist , muß daS Gesuch nn't Drey Kreutzen nntorzeichnen, und

von zwey Zeugen, die sich eigenhändig unterschreiben müssen, bezeugt werden, baß dem S »p»
pltcanten der Antrag vorgelesen sey, er solchen genehmigt «nd darauf «genhändig noterzeich-
net habe.

Art. 2. Schriften, bey welchen diese Formalität nicht beobachtet worben, solle» ohne
Antwort zurückgegeben werden.

Art. z. Dir Mairrn des Departements haben dieses in ihre« Gemeinde« öffentlich und
allgemein bekannt zu machen. Gegeben Cassel am itrn JumteSog.

In Abwesenheit des Staatsraths, Präsecten des Fulda«Departements,
der General-Secretair der Präfectur,

unterzeichnet: Savagner.

H) Der Staatsrath, Präftct beö Fulda. Departements
erwägend, baß in Gesolg des Königl. DrcretS vom 27te« Januar d. I. dir Bkkrnner der Jü
dischen Religion eben diejenigen Rechte genießen sollen, deren andere Staatsbürger sich er,
freuen, die Juden also nicht bloß alö tolerirte Staatsemwohner, sondern als wirkliche Staats«

bürger angesehen werden müssen;
daß es die Pflicht der verwaltenden Behörde ist, alles zu entfernen, was den ehemali

gen Unterschieb zwischen jüdische« und christlichen Staatsbürgern «och bemerkbar «acht, in

dem es das Bestreben treuer Unterthanen seyn muß, zur Erreichung der menschenfreundlichen
Absicht Unsers gütigen Monarchen alles mögliche brpzutragen;

beschließt, wie folgt:
Art. i. Der Ausdruck Schutzjudtn soll künftig hrnwegfallen, und niemand sich dieses Aus«

drucks in Schriften ober Vorträgen an die Präfectur weiter bediene». Die Juden sollen eben
sowohl Bürger und Einwohner, als die Christen, genannt werben.


